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Öffentliche Bekanntmachung vom 06.07.2021 

Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren 
Arbeitstitel: Hatzfeldstraße/Radiumstraße in Köln- Dellbrück 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2021 unter anderem 
folgenden Beschluss gefasst: 

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB einen Bebauungsplan für 
das Gebiet westlich der Mielenforster Straße entlang der südlichen Grundstücksgrenze 
Hatzfeldstraße 23-79, einschließlich der Grundstücke Hatzfeldstraße 1-19 über den 
Grafmühlenweg entlang der nördlichen Grundstücksgrenze der Häuser Pfarrer-Buchbender 
Weg 1-19 weiter verlaufend nördlich der Sportanlage bis zur Mielenforster Straße 
—Arbeitstitel: Hatzfeldstraße / Radiumstraße in Köln Dellbrück— aufzustellen mit dem Ziel, 
den Ausschluss von Einzelhandel im Geltungsbereich des Bebauungsplanes festzusetzen. 

Köln, den 1. Juli 2021 Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Köln, den 1. Juli 2021 Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker 
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